
 

           

          

Meine Kontaktdaten

Vorname:

Nachname:

Anschrift:

E-Mail:

Telefon:

Kind (Name und Klasse):

Ich beauftrage die Aufnahme zu einem Jahresbeitrag in Höhe von

 Euro (Mindestbeitrag 20 € / Jahr).

Ich habe die beigef�gten Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis 

genommen und verstanden. Durch meine Unterschrift erteile ich meine 

ausdr�ckliche Einwilligung bez�glich aller beschriebenen Punkte.

(Bitte durch Ankreuzen bestätigen)

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins in der derzeit 

g9ltigen Fassung als f9r mich verbindlich an. Die aktuelle Fassung der Satzung 

habe ich zur Kenntnis genommen.

__________________ _________________________________________

Datum Unterschrift (gegebenenfalls des/der gesetzlichen Vertreter/in)

Aufnahmeantrag Förderverein Mierie e.V.

    /       

        

         
           

Senden an: Förderverein Mierie e.V., Mierendor straße 20-24, 10589 Berlin
Per E-Mail an: verein@mierendorff.schule / oder Abgabe im Sekretariat der Schule

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Förderverein Mierie e.V.



S
atzung des Förderverein M

ierie

B
eschlossen au

f d
er G

ründ
ung

sversam
m

lung
 am

 2
3.0

3.2
0

2
3, zuletzt g

eänd
ert d

urch
V

orstand
sb

eschluss vom
 10.0

7.2
0

2
3

§
1 N

am
e, S

itz, G
eschäftsjahr

1. D
er Verein trägt den N

am
en „Förderverein M

ierie“ und soll in das Vereinsregister
eingetragen w

erden. N
ach der Eintragung führt er den Z

usatz e.V.

2. D
er Verein hat seinen S

itz in B
erlin.

3. G
eschäftsjahr ist das K

alenderjahr.

§
2

 Z
iel und

 Z
w

eck d
es V

ereins

1. Z
w

eck des Vereins ist die Förderung der Erziehung, Volks- und B
erufsbildung sow

ie die
Förderung der Jugendhilfe. D

arüber hinaus verfolgt der Verein die Förderung m
ildtätiger

Z
w

ecke.

2. D
er Z

w
eck w

ird insbesondere erfüllt durch

ideelle und m
aterielle U

nterstützung der M
ierendorff-S

chule (§ 58
 N

r. 1 A
O

)

B
eschaffung von Lehr-, Lern- und A

nschauungsm
aterial sow

ie
A

usstattungsgegenständen einschließlich W
artung und P

flege

A
usstattung des C

om
puterbereiches

B
eschaffung von A

uszeichnungen und Preisen für schulische W
ettbew

erbe

U
nterstützung bei der H

erausgabe einer Z
eitung an der S

chule
(z.B

.: S
chülerzeitung, Elternblatt, Fördervereinsrundbrief)

A
ußendarstellung der S

chule

D
urchführung und M

itgestaltung von S
chulveranstaltungen

U
nterstützung und M

itgestaltung von A
rbeitsgem

einschaften

U
nterstützung des internationalen S

chüleraustausches und von B
esuchsprogram

m
en

U
nterstützung von K

lassen-, Kurs- und G
ruppenfahrten

B
etrieb einer C

afeteria und S
chülerfirm

a als Z
w

eckbetrieb gem
. § 6

5 der A
O

B
etrieb einer S

chulbibliothek

G
estaltung des A

ußengeländes

B
eschaffung von S

port- und S
pielgeräten

finanzielle und ideelle U
nterstützung hilfsbedürftiger Personen bei der Teilnahm

e an
schulischen M

aßnahm
en oder bei schulbegleitenden B

ildungsangeboten, sow
eit nicht

staatliche M
ittel beansprucht w

erden können

§
3

 G
em

einnützig
keit

1. D
er Verein verfolgt ausschließlich und unm

ittelbar gem
einnützige und m

ildtätige Z
w

ecke
im

 S
inne des A

bschnitts „S
teuerbegünstigte Z

w
ecke" der A

bgabenordnung. Er ist
selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenw

irtschaftliche Z
w

ecke.

2. M
ittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgem

äßen Z
w

ecke verw
endet w

erden. D
ie

M
ittel zum

 Erreichen dieser Z
w

ecke w
erden durch M

itgliedsbeiträge, S
penden und

sonstige Einnahm
en aufgebracht. Es darf keine Person durch A

usgaben, die dem
 Z

w
eck

des Vereins frem
d sind, oder durch unverhältnism

äßig hohe Vergütungen begünstigt
w

erden. D
ie M

itglieder erhalten keine Z
uw

endungen aus M
itteln des Vereins.

3. D
ie M

itglieder des Vorstandes üben ihre Tätigkeit ehrenam
tlich aus.

4. A
uf B

eschluss des Vorstandes können sie eine angem
essene A

ufw
andspauschale bis zur

H
öhe der Ehrenam

tspauschale des § 3 N
r. 26

a ES
tG

 erhalten.

5. D
ie w

eiteren M
itglieder des Vereins üben ihre Tätigkeit ebenfalls grundsätzlich

ehrenam
tlich aus. D

ie ihnen hierbei entstehenden A
ufw

ände w
erden ihnen erstattet. A

uf
B

eschluss des Vorstandes können M
itglieder des Vereins ihre Tätigkeiten auch im

R
ahm

en eines entgeltlichen B
eschäftigungsverhältnisses ausüben.

§
4

 M
itg

lied
schaft

1. M
itglieder des Vereins können natürliche oder juristische Personen oder

Personenvereinigungen w
erden, die seine Z

iele unterstützen. Es ist ein jährlicher
M

itgliedsbeitrag zu leisten.

2. D
ie M

itgliedschaft im
 Verein w

ird erw
orben durch einen schriftlichen A

ufnahm
eantrag

bzw
. des Eingangs einer O

nline-A
nm

eldung gegenüber dem
 Vorstand und bedarf dessen

Z
ustim

m
ung. Eine A

blehnung des A
ntrags braucht nicht begründet zu w

erden.

3. D
ie M

itgliedschaft endet durch

A
ustritt, der vom

 M
itglied jederzeit schriftlich gegenüber dem

 Vorstand erklärt w
erden

kann;

Tod des M
itglieds oder A

uflösung der juristischen Person;

A
usschluss aus w

ichtigem
 G

rund. D
arüber entscheidet der Vorstand durch B

eschluss. Ein
w

ichtiger G
rund liegt insbesondere dann vor, w

enn ein M
itglied einen schw

eren Verstoß
gegen den Z

w
eck des Vereins begeht oder dessen A

nsehen schädigt. Vor einer
Entscheidung ist der/dem

 B
etroffenen G

elegenheit zu geben, sich zu äußern. D
er

B
eschluss des Vorstandes ist m

it einer B
egründung versehen dem

 M
itglied schriftlich

m
itzuteilen. G

egen diese Entscheidung kann die/der A
usgeschlossene beim

 Vorstand
binnen eines M

onats nach Em
pfang der M

itteilung schriftlich W
iderspruch einlegen. D

ie
nächste M

itgliederversam
m

lung entscheidet dann über den A
usschluss.



W
enn ein M

itglied m
it der Z

ahlung von m
ehr als einem

 Jahresbeitrag im
 R

ückstand ist,
kann es aus der M

itgliederliste gestrichen w
erden.

1. Im
 Falle des A

usscheidens besteht kein A
nspruch auf anteilige Erstattung des

entrichteten Jahresbeitrages.

§
5

 O
rg

ane d
es V

ereins

1. O
rgane des Vereins sind

die M
itgliederversam

m
lung

der Vorstand

§
6

 D
ie M

itg
lied

erversam
m

lung

1. O
berstes O

rgan ist die M
itgliederversam

m
lung, die jährlich durchzuführen ist.

D
ie Einladung erhalten die M

itglieder in Textform
 (z.B

. M
ail, Fax oder B

riefpost) zw
ei

W
ochen vor der M

itgliederversam
m

lung unter A
ngabe der Tagesordnung.

A
nträge zur Tagesordnung sind spätestens eine W

oche vor der M
itgliederversam

m
lung

schriftlich beim
 Vorstand einzureichen.

Eine außerordentliche M
itgliederversam

m
lung w

ird einberufen, w
enn m

indestens ein
V

iertel der M
itglieder dies schriftlich beantragt.

1. D
ie M

itgliederversam
m

lung w
ird von der/dem

 Vorsitzenden oder einem
 anderen M

itglied
des Vorstandes geleitet.

Jede ordnungsgem
äß einberufene M

itgliederversam
m

lung ist beschlussfähig. S
ie

beschließt über A
nträge m

it einfacher M
ehrheit der abgegebenen gültigen S

tim
m

en,
sow

eit die S
atzung nicht anderes bestim

m
t.

G
ew

ählt w
ird in offener A

bstim
m

ung. W
ird von einem

 V
iertel der anw

esenden
stim

m
berechtigten M

itglieder die geheim
e W

ahl verlangt, m
uss die A

bstim
m

ung geheim
erfolgen. D

ie B
lockw

ahl ist zulässig.

Jedes M
itglied hat eine S

tim
m

e. N
icht volljährige M

itglieder sind durch eine gesetzliche
Vertretung, die bei der A

bstim
m

ung persönlich anw
esend sein m

uss, stim
m

berechtigt.
D

ie Vertretung eines M
itglieds durch ein anderes ist m

ittels schriftlicher Vollm
acht

zulässig, jedoch kann ein M
itglied höchstens drei andere M

itglieder vertreten.

W
erden auf einer M

itgliederversam
m

lung D
ringlichkeitsanträge gestellt, beschließt die

Versam
m

lung zunächst m
it Z

w
ei-D

rittel-M
ehrheit über die D

ringlichkeit. B
ei B

estätigung
der D

ringlichkeit kann über den A
ntrag in der Versam

m
lung beraten und beschlossen

w
erden. D

ringlichkeitsanträge auf A
bänderung der S

atzung sind nicht zulässig.

Für W
ahlen gilt Folgendes: H

at im
 ersten W

ahlgang keine der kandidierenden Personen

die M
ehrheit der abgegebenen S

tim
m

en erreicht, findet eine S
tichw

ahl zw
ischen den

beiden Personen statt, w
elche die höchsten S

tim
m

zahlen erreicht haben. G
ew

ählt ist
dann die Person, w

elche die m
eisten S

tim
m

en auf sich vereinigt.

B
eschlüsse w

erden m
it einfacher M

ehrheit der abgegebenen gültigen S
tim

m
en gefasst.

B
lockw

ahl: S
ind m

ehrere Posten zu besetzen, kann die W
ahl auch in einem

 W
ahlvorschlag

zusam
m

engefasst und als B
lockw

ahl durchgeführt w
erden.

1. Z
u den A

ufgaben der M
itgliederversam

m
lung gehören insbesondere:

Entgegennahm
e der B

erichte des Vorstandes und der K
assenprüfung

Entlastung des Vorstandes

W
ahl des Vorstandes

W
ahl des/der K

assenprüfer/in

B
estätigung der vom

 Vorstand bestellten B
eisitzer/innen und B

eiräte

Festsetzung der M
indesthöhe des M

itgliedsbeitrags

B
eratung über die geplante Verw

endung der M
ittel

Entscheidung über gestellte A
nträge

Ä
nderung der S

atzung (A
usnahm

e § 9
 A

bs.3)

A
uflösung des Vereins

1. Ü
ber die M

itgliederversam
m

lung und deren B
eschlüsse ist ein Protokoll anzufertigen, das

von der Protokollführung zu unterschreiben und von der Versam
m

lungsleitung
gegenzuzeichnen ist.

2. B
eschlüsse der M

itgliederversam
m

lung können auch im
 U

m
laufverfahren gefasst w

erden,
w

enn alle M
itglieder in Textform

 beteiligt w
urden und bis zu dem

 vom
 Vorstand gesetzten

Term
in m

indestens die H
älfte der M

itglieder ihre S
tim

m
en in Textform

 abgegeben hat.

3. W
eitere Einzelheiten zum

 A
blauf der M

itgliederversam
m

lung können in der
„G

eschäftsordnung für die M
itgliederversam

m
lung“ geregelt w

erden.

4. O
nline-M

itgliederversam
m

lung und H
ybrid-M

itgliederversam
m

lung

D
er Vorstand kann nach pflichtgem

äßem
 Erm

essen beschließen, dass die M
itglieder an

der M
itgliederversam

m
lung ohne A

nw
esenheit an einem

 Versam
m

lungsort teilnehm
en

und ihre M
itgliederrechte im

 W
ege der elektronischen Kom

m
unikation ausüben.

D
ies ist in der Einladung bekanntzugeben. O

nline-M
itgliederversam

m
lungen finden in

einem
 nur für M

itglieder zugänglichen C
hatroom

 statt. D
er Z

ugang hierzu erfolgt durch
persönliche Z

ugangsdaten und einem
 gesonderten Passw

ort. D
ie M

itglieder erhalten ihre
Z

ugangsdaten und das Passw
ort durch eine gesonderte E-M

ail spätestens zw
ei Tage vor

der M
itgliederversam

m
lung an die dem

 Verein angegebene E-M
ail-A

dresse. D
ie

M
itglieder sind verpflichtet, die Z

ugangsdaten und das Passw
ort geheim

 zu halten. Eine



W
eitergabe an dritte Personen ist nicht zulässig.

§
7 D

er V
orstand

1. D
er Vorstand des Vereins setzt sich w

ie folgt zusam
m

en:

Vorsitzende/r (Vorstand im
 S

inne des § 26
 B

G
B

)

S
tellvertretende/r Vorsitzende/r (Vorstand im

 S
inne des § 26

 B
G

B
)

w
eiteren Vorstandsm

itgliedern ohne Vertretungsberechtigung (Fachvorstand), die vom
geschäftsführenden Vorstand bestellt und abberufen w

erden.

1. D
ie Vorstandsm

itglieder im
 S

inne des § 26
 B

G
B

 können den Verein gerichtlich und
außergerichtlich allein vertreten, w

obei sie an die Vorstandsbeschlüsse gebunden sind.

2. Ü
ber die Z

ahl der M
itglieder des Fachvorstandes, ihren A

ufgabenbereich und ihre
A

m
tsdauer entscheidet der geschäftsführende Vorstand. D

ie B
estellung der M

itglieder
des Fachvorstandes w

ird von der M
itgliederversam

m
lung bestätigt. D

ie
M

itgliederversam
m

lung kann die B
estellung der M

itglieder des Fachvorstandes jederzeit
w

iderrufen.

3. D
ie einzelnen M

itglieder des Vorstandes im
 S

inne des § 26
 B

G
B

 w
erden jew

eils für zw
ei

Jahre gew
ählt und bleiben bis zur N

euw
ahl im

 A
m

t. Jedes Vorstandsm
itglied ist einzeln zu

w
ählen. S

cheidet ein M
itglied des Vorstandes im

 S
inne des § 26

 B
G

B
 w

ährend der
A

m
tsperiode aus, so kann der Vorstand ein Ersatzm

itglied bis zur nächsten
M

itgliederversam
m

lung benennen.

4. D
em

 Vorstand obliegt die Führung der laufenden G
eschäfte einschließlich der

B
eschlussfassung über die Verw

endung der M
ittel. Z

ur Festlegung seiner A
rbeitsw

eise
kann sich der Vorstand eine G

eschäftsordnung geben.

5. B
eschlüsse im

 Vorstand w
erden m

it einfacher M
ehrheit gefasst. Von den

Vorstandssitzungen sind Protokolle anzufertigen.

6. B
eschlüsse können auch in Textform

 im
 U

m
laufverfahren gefasst w

erden.

7. D
ie M

itglieder des Vorstands und die B
eisitzer können nur bei S

chäden haftbar gem
acht

w
erden, die aus vorsätzlichem

 oder grob fahrlässigem
 H

andeln entstanden sind.

§
8

 K
assenp

rü
fer/in

1. D
ie K

asse und die R
echnungslegung des Vereins w

erden m
indestens einm

al im
 Jahr von

w
enigstens einer Personen geprüft, die hierzu von der M

itgliederversam
m

lung für jew
eils

ein G
eschäftsjahr zu w

ählen ist. D
er/die K

assenprüfer/in darf w
eder M

itglieder des
Vorstandes noch A

ngestellte des Vereins sein.

2. Er/sie erstatten in der dem
 G

eschäftsjahr folgenden M
itgliederversam

m
lung B

ericht und
em

pfiehlt bei ordnungsgem
äßer K

assenführung der M
itgliederversam

m
lung die

Entlastung.

§
9

 S
atzung

sänd
erung

en

1. Eine S
atzungsänderung kann nur beschlossen w

erden, w
enn sie bei der Einberufung zur

M
itgliederversam

m
lung als Tagesordnungspunkt gesondert aufgeführt ist.

2. Eine S
atzungsänderung bedarf einer Z

w
ei-D

rittel-M
ehrheit der abgegebenen gültigen

S
tim

m
en.

3. Ä
nderungen oder Ergänzungen der S

atzung aufgrund einer A
uflage des Finanzam

ts oder
des R

egistergerichts können vom
 Vorstand beschlossen w

erden. S
ie sind auf der

nächsten M
itgliederversam

m
lung m

itzuteilen.

§
10

 Ä
nd

erung
 d

es V
ereinszw

ecks

1. D
ie Ä

nderung des Vereinszw
ecks ist auf einer M

itgliederversam
m

lung zu beschließen. S
ie

bedarf der Z
ustim

m
ung von zw

ei D
ritteln aller abgegebenen S

tim
m

en.

§
11 A

u
flösung

1. D
ie A

uflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem
 Z

w
eck einberufenen

außerordentlichen M
itgliederversam

m
lung m

it D
rei-V

iertel-M
ehrheit der abgegebenen

gültigen S
tim

m
en beschlossen w

erden.

2. B
ei A

uflösung des Vereins oder bei W
egfall der steuerbegünstigten Z

w
ecke fällt das

Verm
ögen des Vereins an die M

ierendorff-S
chule in B

erlin-C
harlottenburg, die es

unm
ittelbar und ausschließlich für gem

einnützige Z
w

ecke zu verw
enden hat.

§
12

 G
erichtsstand

1. G
erichtsstand für die A

nsprüche des Vereins und gegen den Verein ist das A
m

tsgericht
B

erlin-C
harlottenburg.



Datenschutzbestimmung

 

  

Datenschutz im Verein

           

       

  

Datensatz Verwendungszweck Speicherdauer

Titel, Vor- und Nachname, Adresse, 
Geburtsdatum, Telefonnummer, E-
Mail, Beruf, Fotos & Videos

Mitgliederdatenverwaltung, 
Ö�entlichkeitsarbeit, Mitgliederinformation
9ber SMS/WhatsApp oder Newsletter, 
Veranstaltungsorganisation, Einforderung 
der Mitgliedsbeiträge, 
Kontaktperson/Eltern

F9r die Dauer, f9r die 
der Verwendungszweck 
als erf9llt gilt.

Außerdem willige ich ein, dass nachfolgende personenbezogene Daten zu den ebenfalls 

angef9hrten Übermittlungszwecken an Drittparteien weitergegeben werden d9rfen:

Datensatz Übermittlungszweck Empfänger (Drittpartei)

Titel, Vor- und Nachname, Adresse,
Telefonnummer, E-Mail, Beruf, 
Kontodaten, Fotos & Videos

Organisation und Verwaltung des 
Vereins, Einziehen der 
Mitgliedsbeiträge, Aussenden von 
Terminen

Verwaltungssoftware, CRM-
Systeme, Newslettertools, 
Kommunikationstools

Titel, Vor- und Nachname, Adresse,
Telefonnummer, E-Mail

Statistiken, Organisationen, 
Auszeichnungen, Verwaltung, 
Information

Bezirks-, Landes-, und 
Bundesorganisationen, Verbände, 
Übervereine, Mierendor�-Schule

Abschließend willige ich ein, dass die nachfolgenden Daten auf nachfolgenden Webseiten und 

sonstigen ö�entlichen Plattformen (wie Zeitungen und Social Media) zu den ebenfalls angef9hrten 

Verö�entlichungszwecken verarbeitet werden d9rfen:

Datensatz Verö�entlichungszweck Webseite

Titel, Vor- und Nachname, Adresse,
Geburtsdatum, Telefonnummer, E-
Mail, Beruf, Fotos & Videos

Kontaktzwecke f9r Außenstehende, 
Auszeichnungen, sportliche Leistungen, 
außergewöhnliche Leistungen, 
Informationszwecke an Dritte,

Webseite des 
Fördervereins

Titel, Vor- und Nachname, Adresse,
Geburtsdatum, Telefonnummer, E-
Mail, Beruf, Fotos & Videos

Kontaktzwecke f9r Außenstehende, 
Auszeichnungen, sportliche Leistungen, 
außergewöhnliche Leistungen, 
Informationszwecke an Dritte

Printmedien, 
vereinseigene Social Media
Kanäle

Ich stimme zu, dass Fotos und Videos, die im Zusammenhang mit meinen im Verein anfallenden 

Tätigkeiten entstehen, verarbeitet werden d9rfen. Ich wurde dar9ber informiert, dass Fotos und 

Videos in digitaler und analoger Form auch f9r ö�entliche Zwecke verwendet werden d9rfen. Ich 

stimme bis zu meinem Widerruf dieser Einwilligungserklärung zu, dass die Bilder und Videos zum 

Wohle des Vereins verwendet werden d9rfen.

 Förderverein Mierie e.V.

  erstellt am 19.07.2023

Ich willige ausdr9cklich ein, dass nachfolgende personenbezogene Daten zu den angegebenen 
Verwendungszwecken durch die Verantwortlichen des Fördervereins Mierie e.V. verarbeitet 
werden dürfen:



Ich bin 9ber die Verarbeitung aller oben angef9hrten Daten informiert worden und hatte die 

Möglichkeit bez9glich Fragen R9cksprache zu halten. Ich stimme der Verarbeitung der Daten zu, 

sofern die oben angef9hrten Informationen mit der tatsächlichen Verwendung 9bereinstimmen. 

Die Speicherung der Daten ist nur solange g9ltig solange der angef9hrte Zweck erf9llt ist.

Widerrufsrecht 

Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit zur Gänze oder in Teilen schriftlich, per Post oder E-

Mail bzw. m9ndlich beim Datenschutzbeauftragten oder dessen Stellvertreter widerrufen werden.

Nach Eingang des Widerrufs erhält die widerrufende Person eine Information 9ber den Erhalt des 

Widerrufs. Daraufhin hat der Datenschutzbeauftragte unmittelbar, aber spätestens einen Monat 

nach Erhalt des Widerrufs die vom Widerruf betro�enen Daten zu löschen. Mit einer triftigen 

Begr9ndung kann diese Frist um weitere zwei Monate verlängert werden. Die Daten selbst d9rfen 

ab Eingang des Widerrufs nicht mehr verarbeitet werden. Alle Verarbeitungen der Daten, sofern sie

konform mit den oben genannten Informationstabellen sind, haben weiterhin ihre Rechtsg9ltigkeit

und sind vom Widerruf r9ckwirkend nicht betro�en.

Es wird von Seitens des Vereins darauf hingewiesen, dass mit der Geltendmachung des 

Widerrufsrechtes den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr Rechnung getragen werden kann 

und einer fortlaufenden Mitgliedschaft nicht mehr nachgegangen werden kann.

Abschließende Informationen 

Die Bereitstellung der in dieser Erklärung genannten Daten sind zum Teil weder gesetzlich noch 

rechtlich vorgeschrieben. Die lt. Art 6 Abs 1 beschriebenen Informationen der aktuell g9ltigen 

Version der DSGVO bilden die Rechtsgrundlage f9r die Einwilligung. Um ein Mitglied dieses Vereins

zu werden ist eine Einwilligung Voraussetzung, da sonst eine rechtlich konforme Verwaltung der 

Mitglieder nicht gegeben ist.

Nachfolgende Rechte der aktuell g9ltigen Version der DSGVO stehen der betro�enen Person als 

Information zu Verf9gung. Es wird der betro�enen Person nahegelegt diese Rechte im Detail 

durchzulesen.

Art 15 nach DSGVO: Auskunftsrecht der betro�enen Person

Art 16 nach DSGVO: Recht auf Berichtigung

Art 17 nach DSGVO: Recht auf Löschung

Art 18 nach DSGVO: Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Art 20 nach DSGVO: Recht auf Daten9bertragbarkeit

Art 21 nach DSGVO: Widerspruchsrecht
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